
Gemeinde Schäftlarn

Hohenschäftlarn, 20.11.25

Bekanntmachung

der Änderungssatzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die
Vermeidung, Wiederverwendung, Verwertung und das Einsammeln und Befördern

von Abfällen in der Gemeinde Schäftlarn (Gebührensatzung zur Äbfallwirtschaftssat-

zung).

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 19.11.2025 eine Änderungssatzung über
die Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Vermeidung, Wiederver
wendung, Verwertung und das Einsammeln und Befördern von Abfällen in der Ge

meinde Schäftlarn (Gebührensatzung zur Abfallwirtschaftssatzung) ,

beschlossen.

Die Anderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Die Änderungssatzung liegt in der Gemeindeverwaltung, Rathaus, Zimmer 1.13 wäh
rend der Parteiverkehrsstunden zur Einsicht aus.
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Christian Fürst

Erster Bürgermeister

angeheftet: 21.11.2025
abgenommen; 23.12.2025


